
 

 
          

Anträge auf Beurlaubung 
 

• Zeitweiser / stundenweiser Antrag auf Beurlaubung z.B. wegen Fahrprüfung. Exakte Angaben 
der Uhrzeit möglich. 

• In begründeten Ausnahmefällen (siehe Hinweise unten) Freistellung vom Unterricht. 

• Ein Antrag auf Beurlaubung muss mindestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin erfolgen. 

• Der Antrag muss ausführlich begründet sein, unter dem Mitteilungsfeld besteht noch die 
Möglichkeit, Anhänge hochzuladen. 

• Er ist erst dann genehmigt, wenn Sie eine entsprechende Bestätigung von der Schule erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zur Genehmigung von Beurlaubungen gemäß Schulbesuchsverordnung: 
 
Schulbesuchspflicht – Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern vor oder nach Ferienabschnitten  
 
Gemäß § 72 Abs. 3 S. 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg erstreckt sich die Schulpflicht auf den regelmäßigen 
Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule. Eine Beurlaubung vom 
Schulbesuch zur Verlängerung der Ferienzeiten ist nicht vorgesehen. Der Wunsch, längere Ferien oder günstigere 
Reisezeiten in Anspruch zu nehmen; ist kein „wichtiger persönlicher Grund", der nach § 4 Abs. 3 Nr. 9 
Schulbesuchsverordnung eine Beurlaubung ermöglicht.  

 

• Unmittelbar vor oder nach Ferien / verlängerten Wochenenden werden keine Beurlaubungen 
ausgesprochen. 

• Ein Antrag auf Beurlaubung muss einen triftigen Grund haben. Ein Ausflug in den Europapark / 
ein günstigerer Flug etc. sind keine triftigen Gründe. 


